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fagert, baß bas SBort Jjeute nidjt feßr
gebräudjtid) ift; es Hingt etmas alH
mobifdj. Saß es nidjt im Suben ftetjt,
ift aber nod) fein Pemeis, baß es rticî)±

oorfomme. 5al|dj i|t es rtidjt, nur me=

niger gebräuci)tid). Unb bamit Sie [idp

nati) leichter oerfößnen, Imlage id)
3tjnen nor, ftatt non „oêreljrtett" obex

3ur 9.21ufgabe (in Sir. 2)

©s i|t fein Sßunber, baß fid) nur
ein ßefer bie SStüIfe genommen £>at,

ben gräßtidjen Panbrourmfaß über
ben Preffebefud) im Äinbexljeim
Sruogno in menigftens an|tänbiges

Sentit gu iibexfe^en, nämlid) |o:
„211s am festen Sienstag bie Per=

txetex bex treffe bas Äinbertjeim be=

fud)ten, toaren 356 muntere Äinbex
antoefenb. Stur eines lag im Äxanfen=

gimmer: es Ijatte fid) iibexe|(en. ©s

toaren etmas meijx Puben als 2Jtäb=

djen, alle §albroaifen aus bem Pene=

gianifdjen, aus bex ßombarbei unb

aus bem Piémont. 3 xiefigen Speife=

|aal fpradjen fie gexabe gemeinfammit
bem Sdjulfeitex S. S. bas Sifdjgebet
unb (entert (id) oor bie bexeit(tel)enbe

SJtineftra. Stad) bem reid)Hd)en SJtiH

tagsmaßf oergmigten (ie fict) rings um
bie btaubefd)ürgten Pflegerinnen im
roeiten §ofe mit Gingfpielen, unter
benen man aud) bernbeut(d)e unb

melfdje unterfdjieb. Pon 13 bis 15 M)x
mar Stußegeit in ben geräumigen, 19

bis 24 Petten faffenben Scßtaffäten.
Sann mürbe eineStunbe lang ge|piett
bis gumPefper, bas aus griidjten ober

ajïilrf) unb Prötdjen befielt (bie täg=

„oereßrtidjen" non „roerten" ober

„gefdjäßten" Ülbonnenten gu reben;
bie ©pebüion meiß ja auf ben 91ap=

pen genau, mas fie iljr roert finb; je=

benfalls fann fie fie einigermaßen riH)=

tig einfdjäßen. „Pereßrf'ift bod) etmas

übertrieben; gang eßrficf) ift es nid)t.

Xitfje Protration beträgt 250 ©ramm).
Sex meüere Sageslauf füßrt bie Äin=
ber gu einem fdjönen Spagiergang in
ben ßärdjenmatb ßinauf, aus bem fie

gegen 19 Ußr gum Stadjteffen gurücf=

festen." 21. $.

3ur 10. Aufgabe (in Sir. 3 *)

Sie „Hnoottenbete" lautete alfo:

„3nbem fid) ber Punbesrat auf bie

mieberßotten feiertid) gegebenen 3u=

fidjerungen ftüßt, gibt er ber iiber=

geugung 21usbrud, baß bie oorfteßenbe

©rUärung als geroiffenßafte Pefräfti»
gung oon Umftänben, roie fie fid)

groangsläufig für bie Sdjmeigerifdje
©ibgenoffenfcßaft aus ben fie beriif)=
renben internationalen Perträgen unb

Slbmacßungen ergeben."

Por altem: 2Bas feßlt ba? Unb
roo feßtt es? 2Bir erfahren ja gar
nidjt, roetdjer übergeugung ber Pun=
besrat ba fo großartigen Slusbrucf

gibt; es feßtt bem Stebenfaß, ber uns
bas fagen fottte, bie 21usfage, bas Sii=

tigfeitsmort. P3as mit! ber Punbes=
rat mit ber oorfteßenben ©rftärung?

* bort irrtümtief) „9. Slufgabe" ge=

nannt.

|uc -0d)äcfiing âe$ ^pstarfjgefü^Iö
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sagen, daß das Wort heute nicht sehr

gebräuchlich ist; es klingt etwas alt-
modisch. Daß es nicht im Duden steht,

ist aber noch kein Beweis, daß es nicht
vorkomme. Falsch ist es nicht, nur we-
niger gebräuchlich. Und damit Sie sich

noch leichter versöhnen, schlage ich

Ihnen vor, statt von „verehrten" oder

Zur g. Aufgabe (in Nr, 2)

Es ist kein Wunder, daß sich nur
ein Leser die Mühe genommen hat,
den gräßlichen Bandwurmsatz über
den Pressebesuch im Kinderheim
Druogno in wenigstens anständiges
Deutsch zu übersetzen, nämlich so:

„Als am letzten Dienstag die Ver-
treter der Presse das Kinderheim be-

suchten, waren 336 muntere Kinder
anwesend. Nur eines lag im Kranken-

zimmer: es hatte sich überessen. Es

waren etwas mehr Buben als Mäd-
chen, alle Halbwaisen aus dem Vene-

zianischen, aus der Lombardei und

aus dem Piémont, Im riesigen Speise-

saal sprachen sie gerade gemeinsam mit
dem Schulleiter D, S, das Tischgebet
und setzten sich vor die bereitstehende

Minestra, Nach dem reichlichen Mit-
tagsmahl vergnügten sie sich rings um
die blaubeschürzten Pflegerinnen im
weiten Hofe mit Singspielen, unter
denen man auch berndeutsche und

welsche unterschied. Von 13 bis 13 Uhr
war Ruhezeit in den geräumigen, 13

bis 24 Betten fassenden Schlafsälen,
Dann wurde eine Stunde lang gespielt
bis zum Vesper, das aus Früchten oder

Milch und Brötchen besteht (die täg-

„verehrlichen" von „werten" oder

„geschätzten" Abonnenten zu reden;
die Expedition weiß ja auf den Rap-
pen genau, was sie ihr wert sind; je-
denfalls kann sie sie einigermaßen rich-
tig einschätzen, „Verehrt" ist doch etwas
übertrieben; ganz ehrlich ist es nicht.

liche Brotration beträgt 236 Gramm).
Der weitere Tageslauf führt die Kin-
der zu einem schönen Spaziergang in
den Lärchenwald hinauf, aus dem sie

gegen 19 Uhr zum Nachtessen zurück-

kehren," A, H,

Zur 1V. Aufgabe (in Nr. 3")

Die „Unvollendete" lautete also!

„Indem sich der Bundesrat auf die

wiederholten feierlich gegebenen Zu-
sicherungen stützt, gibt er der über-

zeugung Ausdruck, daß die vorstehende

Erklärung als gewissenhafte Bekräfti-
gung von Umständen, wie sie sich

zwangsläufig für die Schweizerische

Eidgenossenschaft aus den sie berüh-
renden internationalen Verträgen und

Abmachungen ergeben,"

Vor allem: Was fehlt da? Und

wo fehlt es? Wir erfahren ja gar
nicht, welcher Überzeugung der Bun-
desrat da so großartigen Ausdruck

gibt; es fehlt dem Nebensatz, der uns
das sagen sollte, die Aussage, das Tä-
tigkeitswort. Was will der Bundes-
rat mit der vorstehenden Erklärung?

" dort irrtümlich „9, Aufgabe" ge-

nannt.

Hur -Schürfung öes Sprachgefühls
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Offenbar baß fie als 23efräftigung oon
Umftänben betrachtet ober be

adjtet ober angefeljen roirb.
SRocï) fräfitger Tagt einer ber oier ©in=

fenber, baß fie als foldje „anertannt
roerben «&", unb ein anberer feßt
bas £>ilfs3eitroort in ben Äonjunftio:
„baß fie beachtet mer be", mas ber

eine fiefer üielleidjt als 2lbfcl)roächung

3ur bloßen 9JîôgIicE)£eit, ber anbere als
33erftärtung 3ur Slufforberung emp=

finben mirb. — 9JIan fann fict) nun
audj nod) fragen: SBoljin gehört bas
oerloren gegangene unb roiebergefuro
bene Stiid? 9ïïan {ann es ans ©nbe

feßen, alfo nad) „ergeben", bie 33e=

fcljreibung ber Umftänbe alfo in ben

Saß=Saß einfcßieben; man fann es

aber aucif fdjon nad) „Umftänben" ein=

fliehen, alfo erft ben Saß=Saß fertig
madjen unb erft bann ben neuen 9îe=

benfaß bringen, unb bas ift tool)! oor=
äuaießen, benn roenn mir nacf) „Um=
ftänben" ben 2Item fo lange anhalten
miiffen, finb mir enttäufdjt, roenn
nachher nichts ©eroidjtigeres mehr
fommt, als baß bie ©rflärung „be=

trachtet mirb". SBeil bas roenig fagt,
ift es mo!)l aucl) ausgefallen unb fo

lange nicf)t cerrnißt morben.

SIber bas gange Saßgebübe ift ja
etroas fdfroerfällig mit feinen 10

Sauptroörtern (bauon 5 auf =ung!).
(£s mad)t aud) ben ©inbrucf, es fei aus
bem grrangöfifdjen iiBerfetjt (alfo
„allemand fédéral"), beffen 9Jîittel=
roörter mir ja oft mit „inbem" um=

fdfreiben miiffen ober gu miiffen glau=
ben, roenn mir nid)t roagen, baraus
eine eigene Saßausfage 3U madjen.
3mei Teilnehmer Reiben ben bunbes=

tangleitidEjen Saß in 3toei, einer fogar
in brei Säße aufgelöft, unb brei be=

ginnen fräftig fo: „Ser iBunbesrat
ftüßt fict) auf bie 3ufid)erungen";
einer fagt fogar: „Ser Sunbesrat oer=

roeift" barauf. 3mei fahren bann
gleich fort : „unb ift überzeugt,
baß ..einer ber beiben oerftärft
noch burd) bie SBetftdjerung, er fei
„feft überseugt", roas entfdjieben fräf=
tiger roirft als bas umftänblid)e
„gibt ber übergeugung Slusbrucf" (bas
fehen mir ja!) Sie beiben anbern
Teilnehmer feßen nach „3ufid)erun=
gen" einen ^ßurttt unb fahren fort:
,,©r ift iibergeugt, baß...". — Unb
roooon ift ber 33unbesrat iibergeugt?

— „Saß bie oorftehenbe Erflärung als
geroiffenhafte Sefräftigung oon Um=

ftänben betrautet roirb." Statt ber

etroas blaffen „Betrachtung" fagt ein

ßinfenber, baß bie ©rflärung read)

Überzeugung bes Bunbesrates „über=
all gufümmenb aufgenommen roirb",
ein anberer noch etroas ausführlicher,
bafür aber auch noch etroas beutlicher :

„baß alle SBölter unb ihre IRegieruro

gen fie (bie ©rflärung) billigen roer=

ben", unb ber britte: „baß fie eine un=

anfechtbare SBertung ber Umftänbe
barftellt, bie..."; ber oierte: „baß fie
bie Bekräftigung ift". Sie „unan=
fedjtbare SBertung" erfeßt bie „geroif=

fenhafte Befräftigung" ber Umftänbe,
unb mit SRedji; benn roas ift eine ge=

roiffenhafte Befräftigung oon Um=

ftänben? 9Jïan fudje fich bas oorgufteü
len! Sßie belräftigt man Umftänbe?
Stectt hinter biefer „Befräftigung"
etroa bie „confirmation", bie hier
beffer mit „Betätigung" überfeßt
roürbe? ©in anberer macht baraus
„bie geroiffenhafte SBürbigung ber

Umftänbe", unb ein britter fagt fräf=
tig, bie ©rflärung fei „nichts anberes
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Offenbar daß sie als Bekräftigung von
Umständen betrachtet oder be-
achtet oder angesehen wird.
Noch kräftiger sagt einer der vier Ein-
sender, daß sie als solche „anerkannt
werden muß", und ein anderer setzt

das Hilfszeitwort in den Konjunktiv!
„daß sie beachtet werde", was der

eine Leser vielleicht als Abschwächung

zur bloßen Möglichkeit, der andere als
Verstärkung zur Aufforderung emp-
finden wird. — Man kann sich nun
auch noch fragen! Wohin gehört das
verloren gegangene und wiedergefun-
dene Stück? Man kann es ans Ende
setzen, also nach „ergeben", die Ve-
schreibung der Umstände also in den

Daß-Satz einschieben; man kann es

aber auch schon nach „Umständen" ein-
schieben, also erst den Daß-Satz fertig
machen und erst dann den neuen Ne-
bensatz bringen, und das ist wohl vor-
zuziehen, denn wenn wir nach „Um-
ständen" den Atem so lange anhalten
müssen, sind wir enttäuscht, wenn
nachher nichts Gewichtigeres mehr
kommt, als daß die Erklärung „be-
trachtet wird". Weil das wenig sagt,

ist es wohl auch ausgefallen und so

lange nicht vermißt worden.

Aber das ganze Satzgebilde ist ja
etwas schwerfällig mit seinen 10

Hauptwörtern (davon S auf -ung!).
Es macht auch den Eindruck, es sei aus
dem Französischen übersetzt (also
„Uleinaiick kêclêrzl"), dessen Mittel-
Wörter wir ja oft mit „indem" um-
schreiben müssen oder zu müssen glau-
ben, wenn wir nicht wagen, daraus
eine eigene Satzaussage zu machen.
Zwei Teilnehmer haben den bundes-
kanzleilichen Satz in zwei, einer sogar
in drei Sätze aufgelöst, und drei be-

ginnen kräftig so! „Der Bundesrat
stützt sich auf die Zusicherungen";
einer sagt sogar! „Der Bundesrat ver-
weist" darauf. Zwei fahren dann
gleich fort! „und ist überzeugt,
daß ..."; einer der beiden verstärkt
noch durch die Versicherung, er sei

„fest überzeugt", was entschieden kräf-
tiger wirkt als das umständliche

„gibt der Überzeugung Ausdruck" (das
sehen wir ja!) Die beiden andern
Teilnehmer setzen nach „Zusicherun-
gen" einen Punkt und fahren fort!
„Er ist überzeugt, daß ...". — Und
wovon ist der Bundesrat überzeugt?

— „Daß die vorstehende Erklärung als
gewissenhafte Bekräftigung von Um-
ständen betrachtet wird." Statt der

etwas blassen „Betrachtung" sagt ein
Einsender, daß die Erklärung nach

Überzeugung des Bundesrates „über-
all zustimmend aufgenommen wird",
ein anderer noch etwas ausführlicher,
dafür aber auch noch etwas deutlicher!
„daß alle Völker und ihre Regierun-
gen sie (die Erklärung) billigen wer-
den", und der dritte! „daß sie eine un-
anfechtbare Wertung der Umstände

darstellt, die..."; der vierte! „daß sie

die Bekräftigung ist". Die „unan-
fechtbare Wertung" ersetzt die „gewis-
senhafte Bekräftigung" der Umstände,
und mit Recht; denn was ist eine ge-

wissenhafte Bekräftigung von Um-
ständen? Man suche sich das vorzustel-
len! Wie bekräftigt man Umstände?
Steckt hinter dieser „Bekräftigung"
etwa die „oonkirmation", die hier
besser mit „Bestätigung" übersetzt
würde? Ein anderer macht daraus
„die gewissenhafte Würdigung der

Umstände", und ein dritter sagt kräf-
tig, die Erklärung sei „nichts anderes

6Z



Sßenn œtï oon bieder möglidfft nie!

fielen laffen unb aus ben oiei anbexn

bas Sefte ljerausnel)men, ergibt fiel)

etma folgertbe, um einen Siebentel

tüigexe goxm:

„Sex Sunbesxat ftii^t fid) auf bie

iljm miebexljolt gegebenen feiexXiäjjeri

3ufid)exungen. Sx ift übexgeugt, baff

bie »oxfteljenbe Sxlläxung als geroif=

fenïjafte Seftatigung bei IXmftänbe

aufgenommen roixb, bie fid) füx bie

Scliroeijeiifdie Sibgenoffenfdjaft aus

itjxen internationalen Seitlägen unb

SIbmadfungen exgeben."

Sie xoax lein fpxadflidjes 3Jieiftex=

ftüd, biefe füeutxalitätsexlläxung. Sie
max nidft nux gxammatifd) „un=
uollenbet", fonbexn aud) ftilifiifd) un=

ooltfommen. Dffenbax bat man bas in
Sellin in bex Site aud) nitïjt gemextt,

fonft ptte es §itlex am Snbe nod)

put Soxroanb genommen, uns

„Deutfcli leinen" p muffen.

11. aiufgabe

Diesmal eine einfachere. Slus bem

fRunbfdjxeiben eines Seieins: „Sie
eiljalten mit biefem SRunbfdjietben
einen Sinp^Iungsfcliein, beffen Sie
fiel) px Segal)Iung bes galiresbeis
txages bebienen mödjten." 2Bas ift ba

falfd)? Slntmoxten finb exbeten bis
16. Stpxil.

als bie ausbxüdli<be Setxäftigung bex

Süed)tslage, bie..."
Sooiel pm Sachau. Daju nod)

ein paax Äleinigleiten : Dex Sunbes=

xat ftiitit fid) alfo auf „gegebene 3u=

fidfexungen" — roem gegeben? Son
mem gegeben? Das bleibt unllax
olfne Äenntnis — bes fxanpfifdfen
Sßoxtlauts, ben einex unfexex Sinfen=
bei nadjgefelfen bat unb boxt fieljt
„lui", alfo finb 3ufid)exungen fxembei
Staaten an unfein Sunbesxat ge=

meint, abex ba bas nidjt ganj felbft=

oexftänblid) ift, bat es einex bex Deil=

neljmex gexabe umgelegt oexftanben;

ex fdjxeibt, bei Sunbesxat ftü^e fiel) auf

„feine" 3ufi(^exungen. Seffex als „bie
miebeilfolten feiexlid) gegebenen" 3u=

fidjexungen Hingen „bie mieberlfolt
gegebenen feiexlidfen" obex bie „mies

bexljolt unb feiexlich gegebenen" 3u=

fidjeiungen. Stroas tanaleimäjjig mäf=

feiig roixtt bie „Setxäftigung oon
Hmftänben, mie fie" ftatt beftimm=

tex: „Selxäftigung bei Hmftänbe,

bie..." Unb rooxaus exgeben fid) füx
bie Gibgenoffenfdiaft bie Hmftänbe?

31us „ben fie beiüftienben" Sex=

txägen! 3tid)t etroa aus benen, bie fie

— nid)ts angeben! SBenn bas bloffe

„ben" nidjt geniigen follte, tonnte man

ja fagen: „aus i^xen intexnatio=

nalen Seitlägen."
9111c oiex eingefanbten gaffungen

finb gut unb beffex als bie amtliche.

Be rid) tig un g : Un ben Beitrag £)ubfd>mieb0 über ôie ©ebreibung

ber ôeutfd)îd>œei3erifd)en ©rtsnamen (Br. 3/ ©eite38) Bat fid) ein

Drucîfef)ler eingefallen. füir bitten, auf ©eite 39,14. 3eiie non unten,

fo ju »erbeffern: „iBir mürben, in 9tnlef)nung an bie Biunbart, bie

fprad)ltd) forrefteren Sonnen Oberi §rutt, ©roßt ©d)ye »or=

gießen."
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Wenn wir von dieser möglichst viel
stehen lassen und aus den vier andern

das Beste herausnehmen, ergibt sich

etwa folgende, um einen Siebentel
kürzere Form:

„Der Bundesrat stützt sich auf die

ihm wiederholt gegebenen feierlichen
Zusicherungen, Er ist überzeugt, daß

die vorstehende Erklärung als gewis-

senhafte Bestätigung der Umstände

aufgenommen wird, die sich für die

Schweizerische Eidgenossenschaft aus

ihren internationalen Verträgen und

Abmachungen ergeben/'

Sie war kein sprachliches Meister-
stück, diese Neutralitätserklärung, Sie

war nicht nur grammatisch „un-
vollendet", sondern auch stilistisch un-
vollkommen. Offenbar hat man das in
Berlin in der Eile auch nicht gemerkt,

sonst hätte es Hitler am Ende noch

zum Vorwand genommen, uns
„Deutsch lehren" zu müssen,

11. Aufgabe

Diesmal eine einfachere. Aus dem

Rundschreiben eines Vereins: „Sie
erhalten mit diesem Rundschreiben
einen Einzahlungsschein, dessen Sie
sich zur Bezahlung des Jahresbei-
träges bedienen möchten," Was ist da

falsch? Antworten sind erbeten bis
1K, April,

als die ausdrückliche Bekräftigung der

Rechtslage, die,.."
Soviel zum Satzbau. Dazu noch

ein paar Kleinigkeiten: Der Bundes-

rat stützt sich also auf „gegebene Zu-
sicherungen" — wem gegeben? Von

wem gegeben? Das bleibt unklar
ohne Kenntnis — des französischen

Wortlauts, den einer unserer Einsen-
der nachgesehen hat und dort steht

„lui", also sind Zusicherungen fremder
Staaten an unsern Bundesrat ge-

meint, aber da das nicht ganz selbst-

verständlich ist, hat es einer der Teil-
nehmer gerade umgekehrt verstanden;

er schreibt, der Bundesrat stütze sich auf

„seine" Zusicherungen. Besser als „die
wiederholten feierlich gegebenen" Zu-
sicherungen klingen „die wiederholt
gegebenen feierlichen" oder die „wie-
derholt und feierlich gegebenen" Zu-
sicherungen. Etwas kanzleimätzig was-

serig wirkt die „Bekräftigung von
Umständen, wie sie" statt bestimm-

ter: „Bekräftigung der Umstände,

die,,," Und woraus ergeben sich für
die Eidgenossenschaft die Umstände?

Aus „den sie berührenden" Ver-

trägen! Nicht etwa aus denen, die sie

— nichts angehen! Wenn das bloße

„den" nicht genügen sollte, könnte man

ja sagen: „aus ihren internatio-
nalen Verträgen."

Alle vier eingesandten Fassungen

sind gut und besser als die amtliche,

Berichtigung: In à Beitrag chubschmieds über die Schreibung

der deutschschweizerischen Ortsnamen (Nr. Z, Seite Z8) hat sich ein

Druckfehler eingeschlichen. Mir bitten, auf Seite 39,14. Zeile von unten,

so zu verbessern: „Mir würden, in Anlehnung an die Mundart, die

sprachlich korrekteren Formen Oberi Frutt, Großi Schpe vor-

ziehen."
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